
 Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Susanne Kurz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 23.12.2022

Großevents auf Freiflächen der Messe München

Auf den Freiflächen der Messe München fanden im Sommer 2022 drei Großkonzerte 
statt. Veranstalter war Klaus Leutgeb mit seiner Firma Leutgeb Entertainment Group. 
Auch im kommenden Jahr soll es Konzerte mit bis zu 150 000 Menschen im Publikum 
geben. Nach den Musikveranstaltungen gab es von Teilen der Anwohnerschaft, der 
Politik und der Stadtgesellschaft aus mehreren Gründen Kritik. Bemängelt wurden 
u. a. der Standort, die Lärm- und Verkehrsbelästigung, die Haltung des Veranstalters 
gegenüber den Medien und die undurchsichtige Vergabe der Gastrorechte an eine 
neu gegründete und unerfahrene Cateringfirma.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Welche Laufzeit hat der Vertrag der Messe München mit der Leut-
geb Entertainment Group GmbH?   4

1.2 Aus welchen Gründen erhielt die Leutgeb Entertainment Group den 
Zuschlag für die Veranstaltung von Konzerten auf dem Freigelände 
der Messe München?   4

1.3 Soll die Veranstaltung von Konzerten künftig Teil der Aufgabe der 
Messe München sein?   4

2.1 Gab es vor dem Abschluss des Vertrags mit der Leutgeb Entertain-
ment Group in den letzten 15 Jahren Anfragen weiterer – auch loka-
ler – Konzertveranstalter, Konzerte auf dem Areal der Messe Mün-
chen abhalten zu können?   4

2.2 Wenn 2.1 mit ja zu beantworten ist: Welche Konzerte fanden statt 
(bitte Veranstalter, Publikumsgröße und Datum / Uhrzeit der Kon-
zerte angeben) bzw. aus welchen Gründen kam es in anderen Fäl-
len zu keiner Einigung?   5

2.3 Wie viele Konzerte darf die Leutgeb Entertainment Group pro Jahr 
veranstalten?   5

3.1 Hat die Leutgeb Entertainment Group die Rechte für die Ver-
anstaltung von Konzerten während der Vertragslaufzeit auf dem Ge-
lände der Messe München exklusiv?   5

3.2 Kann die Leutgeb Entertainment Group die Veranstaltungsrechte an 
andere Veranstalterinnen oder Veranstalter weitergeben?   5
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3.3 Wenn 3.1 mit nein zu beantwortet ist: Können sich in den nächsten 
Jahren weitere Veranstalterinnen oder Veranstalter bei der Messe 
München um Konzertlizenzen bewerben?   5

4.1 Beinhaltet der Vertrag zwischen der Messe München und der Leut-
geb Entertainment Group Nachhaltigkeitskriterien wie etwa bei der 
Gastronomie, Anreise etc.?   6

4.2 Wenn ja, welche?   6

4.3 Ist vorgesehen, zur Nachhaltigkeit und Entlastung des Verkehrs ein 
Kombi-Ticket des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV-
Kombi-Ticket) für Konzertveranstaltungen auf dem Messegelände 
vorzuschreiben?   6

5.1 Hatte und hat die Leutgeb Entertainment Group auch die Verpfle-
gungs- und Gastronomierechte (im Sinne von das Recht, während 
der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkaufen zu dürfen) für 
die Konzerte, zu deren Veranstaltung sie die Rechte erworben 
hat?   6

5.2 Wenn nein: Nach welchen Kriterien wurden die Gastrorechte (im 
Sinne von das Recht, während der Veranstaltung Speisen oder Ge-
tränke verkaufen zu dürfen) vergeben?   6

5.3 Wenn ja: Gab es für Leutgeb Auflagen wie etwa Nachhaltigkeits-
kriterien oder eine verpflichtende Ausschreibung bei der Vergabe?   6

6.1 Für welchen Zeitraum erfolgte die Vergabe der Gastrorechte?   6

6.2 Welches Prozedere ist bei der Vergabe in den nächsten Jahren vor-
gesehen, sollten die Gastrorechte neu vergeben werden?   6

7.1 Welche Kritik gab es seitens der Polizei, der Stadtverwaltung, des 
örtlichen Bezirksausschusses, der örtlichen Bürgerschaft, der 
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bzw. der S-Bahn etc. nach 
den Konzertveranstaltungen?   7

7.2 Welche Konsequenzen werden aus den Erfahrungen mit dem Ab-
lauf der vergangenen Konzerte hinsichtlich Sicherheits- und Ver-
kehrskonzept und Lärmreduzierung für die Anwohnerinnen und An-
wohner für kommende Veranstaltungen gezogen?   7

7.3 Welche zusätzlichen Auflagen muss die Leutgeb Entertainment 
Group bei ihren Konzerten im nächsten Jahr erfüllen?   7

8.1 Wie will die Staatsregierung in Absprache mit der Bahn und der 
MVG sicherstellen, dass der Bahnhof Riem allgemein und vor allem 
während Großveranstaltungen und Messen trotz Bauarbeiten und 
anderen planbaren Einschränkungen im 10-Minuten-Takt bedient 
wird und die Besucherinnen und Besucher nicht, wie beispielsweise 
während der bauma 2022, auf das Auto ausweichen müssen?   7
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8.2 Welche Publikumsgrößen hält die Staatsregierung auf dem Frei-
gelände der Messe für gut handhabbar?   8

Hinweise des Landtagsamts   9
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
sowie dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und auf Basis einer 
Stellungnahme der Messe München GmbH  
vom 25.01.2023

Vorbemerkung
Hinsichtlich der Inhalte des Rahmenvertrags, den die Messe München GmbH mit 
dem Veranstalter der Großkonzerte, der Global Event & Entertainment GmbH, ge-
schlossen hat, haben die Vertragsparteien Vertraulichkeit vereinbart und es sind in-
soweit geschützte Rechte des Vertragspartners als Dritten betroffen. Hierauf wird bei 
den betroffenen Fragenkomplexen verwiesen.

1.1 Welche Laufzeit hat der Vertrag der Messe München mit der Leutgeb 
Entertainment Group GmbH?

Der Vertrag, den die Messe München GmbH mit dem Veranstalter Global Event & 
Entertainment GmbH, geschlossen hat, hat noch eine Laufzeit bis einschließlich 2025.

1.2 Aus welchen Gründen erhielt die Leutgeb Entertainment Group den 
Zuschlag für die Veranstaltung von Konzerten auf dem Freigelände 
der Messe München?

Der Vertrag wurde im Hinblick auf Konzerte geschlossen, für die wegen des zu er-
wartenden Besucheraufkommens in München keine anderen Veranstaltungsstätten 
zur Verfügung standen. Die Global Event & Entertainment GmbH hat, wie ins-
besondere das Helene Fischer-Konzert gezeigt hat, derartige Konzerte im Portfolio.

1.3 Soll die Veranstaltung von Konzerten künftig Teil der Aufgabe der 
Messe München sein?

Die Messe München veranstaltet selbst keine Konzerte. Wenn Konzerte auf dem 
Messegelände stattfinden, werden sie von Konzertveranstaltern durchgeführt. Die 
Überlassung von Flächen zur Durchführung von Konzerten – wie auch anderer Gast-
veranstaltungen – soll auch in Zukunft möglich sein. Die Überlassung von Flächen 
zur Veranstaltung von Konzerten gehört jedoch nicht zum Kerngeschäft der Messe 
München.

2.1 Gab es vor dem Abschluss des Vertrags mit der Leutgeb Entertain-
ment Group in den letzten 15 Jahren Anfragen weiterer – auch loka-
ler – Konzertveranstalter, Konzerte auf dem Areal der Messe Mün-
chen abhalten zu können?

Ja.
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2.2 Wenn 2.1 mit ja zu beantworten ist: Welche Konzerte fanden statt 
(bitte Veranstalter, Publikumsgröße und Datum / Uhrzeit der Konzer-
te angeben) bzw. aus welchen Gründen kam es in anderen Fällen zu 
keiner Einigung?

In der Zeit erreichten die Messe München Anfragen zu den Konzerten „Linkin Park“, 
„Aerosmith“ sowie zu zwei Tagesfestivals. Hiervon fand das Konzert von „Linkin 
Park“, das ursprünglich für das Riemer Reitstadion geplant war, am 25.06.2011 von 
16.00 bis 22.00 Uhr mit ca. 20 000 Besuchern (Veranstalter: PGM Promoters Group 
Munich Konzertagentur) auf dem Freigelände der Messe München statt. Alle anderen 
Anfragen konnten entweder aufgrund von anderweitigen Belegungen des Geländes 
oder aufgrund eines zu geringen Gesamtbudgets der Veranstalter nicht bedient wer-
den.

2.3 Wie viele Konzerte darf die Leutgeb Entertainment Group pro Jahr 
veranstalten?

Diese Angelegenheit fällt unter die Vertraulichkeitsvereinbarung und den geschützten 
Rechtskreis Dritter (s. Vorbemerkung).

3.1 Hat die Leutgeb Entertainment Group die Rechte für die Ver-
anstaltung von Konzerten während der Vertragslaufzeit auf dem 
Gelände der Messe München exklusiv?

Für die im Rahmenvertrag vorgesehenen Arten von Konzerten und für den im 
Rahmenvertrag vorgesehenen Zeitraum hat die Global Event & Entertainment GmbH 
ein Exklusivrecht.

3.2 Kann die Leutgeb Entertainment Group die Veranstaltungsrechte an 
andere Veranstalterinnen oder Veranstalter weitergeben?

Die Übertragung von Rechten und Pflichten auf Dritte bedarf einer Vereinbarung 
durch die Vertragsparteien Messe München GmbH und Global Event & Entertain-
ment GmbH.

3.3 Wenn 3.1 mit nein zu beantwortet ist: Können sich in den nächsten 
Jahren weitere Veranstalterinnen oder Veranstalter bei der Messe 
München um Konzertlizenzen bewerben?

Soweit zugunsten der Global Event & Entertainment GmbH kein Exklusivitätsrecht 
besteht, können auf dem Messegelände vorbehaltlich seiner Verfügbarkeit Konzerte 
Dritter durchgeführt werden, wobei Messen und Ausstellungen sowie Kongresse Vor-
rang haben. Konzertlizenzen vergibt die Messe München GmbH nicht.
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4.1 Beinhaltet der Vertrag zwischen der Messe München und der Leut-
geb Entertainment Group Nachhaltigkeitskriterien wie etwa bei der 
Gastronomie, Anreise etc.?

4.2 Wenn ja, welche?

4.3 Ist vorgesehen, zur Nachhaltigkeit und Entlastung des Verkehrs ein 
Kombi-Ticket des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV-
Kombi-Ticket) für Konzertveranstaltungen auf dem Messegelände 
vorzuschreiben?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 4.1 bis 4.3 gemeinsam be-
antwortet.

Diese Angelegenheiten fallen unter die Vertraulichkeitsvereinbarung und den ge-
schützten Rechtskreis Dritter (s. Vorbemerkung).

Die Messe München hat eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, in die über die Ver-
träge Gastveranstaltungen einbezogen werden sollen. Hierunter fallen auch Konzer-
te. Konkrete Maßnahmen aus dieser Strategie sind in Bearbeitung und werden für die 
Gastveranstaltungen derzeit abgeleitet.

5.1 Hatte und hat die Leutgeb Entertainment Group auch die Verpfle-
gungs- und Gastronomierechte (im Sinne von das Recht, während 
der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkaufen zu dürfen) für 
die Konzerte, zu deren Veranstaltung sie die Rechte erworben hat?

5.2 Wenn nein: Nach welchen Kriterien wurden die Gastrorechte (im 
Sinne von das Recht, während der Veranstaltung Speisen oder Ge-
tränke verkaufen zu dürfen) vergeben?

5.3 Wenn ja: Gab es für Leutgeb Auflagen wie etwa Nachhaltigkeits-
kriterien oder eine verpflichtende Ausschreibung bei der Vergabe?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 5.1 bis 5.3 gemeinsam be-
antwortet.

Diese Angelegenheiten fallen unter die Vertraulichkeitsvereinbarung und den ge-
schützten Rechtskreis Dritter (s. Vorbemerkung).

6.1 Für welchen Zeitraum erfolgte die Vergabe der Gastrorechte?

6.2 Welches Prozedere ist bei der Vergabe in den nächsten Jahren vor-
gesehen, sollten die Gastrorechte neu vergeben werden?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 6.1 und 6.2 gemeinsam be-
antwortet.

Diese Angelegenheiten fallen unter die Vertraulichkeitsvereinbarung und den ge-
schützten Rechtskreis Dritter (s. Vorbemerkung).
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7.1 Welche Kritik gab es seitens der Polizei, der Stadtverwaltung, des 
örtlichen Bezirksausschusses, der örtlichen Bürgerschaft, der 
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bzw. der S-Bahn etc. nach 
den Konzertveranstaltungen?

Seitens des Polizeipräsidiums München wurde bemängelt, dass die notwendigen 
Sicherheitskonzepte mit erheblichem zeitlichem Verzug eingereicht wurden und 
bis zum Veranstaltungsbeginn Mängel aufwiesen. Frühzeitige Rückmeldungen der 
Polizei wurden seitens des Veranstalters nicht oder nicht vollständig berücksichtigt. 
Die vorhandenen Sicherheitskonzepte wurden zudem im Laufe der Durchführung 
der drei Konzerte nicht zufriedenstellend umgesetzt. Insbesondere die Mitarbeiter 
des Ordnungsdiensts des Veranstalters hatten weitestgehend keine ausreichenden 
Kenntnisse der geltenden Konzepte. Dies wirkte sich u. a. erkennbar auf die Bereiche 
Zugangskontrollen, Wetterschutz und Crowd Management aus. Der eingesetzte 
Ordnungsdienst wies allgemein erhebliche Mängel in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht auf. So war auch die Kommunikation zwischen Ordnungsdienst und Polizei 
sowie zwischen Ordnungsdienst und Besuchern aufgrund von Sprachbarrieren er-
heblich erschwert.

7.2 Welche Konsequenzen werden aus den Erfahrungen mit dem Ab-
lauf der vergangenen Konzerte hinsichtlich Sicherheits- und Ver-
kehrskonzept und Lärmreduzierung für die Anwohnerinnen und An-
wohner für kommende Veranstaltungen gezogen?

Das Polizeipräsidium München befindet sich in engem Austausch mit der Landes-
hauptstadt München als zuständiger Genehmigungsbehörde. Diesbezüglich finden 
in regelmäßigen Abständen ressortübergreifende Besprechungen unter Beteiligung 
von Polizei, Kreisverwaltungsreferat, MVG, S-Bahn München, Mobilitätsreferat, der 
Messe München und dem Veranstalter statt. Die in der Antwort zu Frage 7.1 ge-
nannten Problemstellungen sowie diverse verkehrliche und lärmschutztechnische 
Belange wurden dem Veranstalter, verbunden mit der Forderung nach Lösungsvor-
schlägen, detailliert dargelegt. Korrespondierende Lösungsvorschläge wurden ferner 
seitens des Polizeipräsidiums München selbst erarbeitet. Insbesondere wird darauf 
hingewirkt, die zulässigen Besucherzahlen der Konzerte entsprechend der örtlichen 
infrastrukturellen Gegebenheiten zu beschränken.

7.3 Welche zusätzlichen Auflagen muss die Leutgeb Entertainment 
Group bei ihren Konzerten im nächsten Jahr erfüllen?

Auflagen werden zu gegebener Zeit von der örtlich zuständigen Genehmigungs-
behörde nach erfolgten Abstimmungen mit dem privaten Veranstalter (s. Antwort zu 
7.2) gemacht werden.

8.1 Wie will die Staatsregierung in Absprache mit der Bahn und der 
MVG sicherstellen, dass der Bahnhof Riem allgemein und vor allem 
während Großveranstaltungen und Messen trotz Bauarbeiten und 
anderen planbaren Einschränkungen im 10-Minuten-Takt bedient 
wird und die Besucherinnen und Besucher nicht, wie beispielsweise 
während der bauma 2022, auf das Auto ausweichen müssen?

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH befindet sich im laufenden Austausch mit 
der S-Bahn München und den Veranstaltern von Messen, Konzerten und Festivals 
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im Umfeld des Bahnhofs Riem. Die Abstimmung umfasst nicht nur Events auf dem 
Messegelände, sondern auch auf der Trabrennbahn Daglfing (z. B. Festivals „Green-
fields“ und „Isle of Summer“). In der Regel werden für die Spitzenzeiten der An- und 
Abreise S-Bahn-Sonderfahrten nach Riem und teils auch nach Haar bestellt. Ins-
besondere die Konzerte des vergangenen Sommers mit Besucherzahlen von teils 
über 100 000 (Helene Fischer, Andreas Gabalier, Robbie Williams) werden hinsicht-
lich einer weiteren Optimierung der An- und Abreise im Sommer 2023 ausgewertet.

Selbstverständlich werden Großveranstaltungen im Rahmen von geplanten Baumaß-
nahmen berücksichtigt. Treten allerdings kurzfristig Infrastrukturmängel auf, müssen 
diese unabhängig von einer Großveranstaltung umgehend behoben werden.

8.2 Welche Publikumsgrößen hält die Staatsregierung auf dem Frei-
gelände der Messe für gut handhabbar?

Die Bewirtschaftung und Belegung des Messegeländes stützt sich jeweils auf die Vor-
gaben der örtlichen Genehmigungsbehörden.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/ sitzungen 
zur Verfügung.
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